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Redigirk 6em îandrath. Wydawany prze» laureata.

Iohanni-burg, den 5. September 1857. 36 ê JanSbork, -nm S. Września 1857.

Bekanntmachungen.
314. Zur Beachtung für die H. Landge

schwornen u. Guts- resp. Orts-Vorstände.
Die Guts- und Orrsvorstände werden hierdurch 

aufgefordert, die Konsignationen der decemspflichtigen 
Personen schleunigst aufzunehmen und sind solche von 
den GutSvorstanden direct an die betreffenden Kirchen- 
Gemeinde-Rathe und vor, den Ortövorstanden an die 
betreffenden Hrn. Landgrschworsnrn spaiesteiis zum 20. 
September er. einzusenden, widrigenfalls die kosten« 
pstjchlige Abholung derselben verfügt werden müffle. 
Die Hrn. Landgeschworenen werden hierdurch auroriflrt 
resp, angewiesen, die bis zum 20. September er. ih
nen nicht Angestellten Konsignationen von den säumigen 
Ortsvorttanden kostenpflichtig abzuholen und die 
ganze Sammlung der Konsignationen spätestens zum 
1. Oktober er. an die Hrn. Geistlichen abzusenden, daß 
dieses geschehen, in gleicher Frist hieranzuzeigen. Zn 
die DczeMö-Consignalionen sind sämmtliche Einwohner 
aufzunehmen, für deren richtige Angabe die Hauü- und 
Familien-Vater verantwortlich bleiben. Die Richtig
keit der Angaben muß vom Orts Vorstände bescheinigt 
und die Konsignation nach dem vorgeschriebenen Sche, 
ma angefertigt werden. Die Einwohner katholischen 
Glaubens sind von der Entrichtung des Personal.Oe- 
zems befreit. Schließlich werden die Herren Lehrer 
dringend ersucht, -ten Ortsvorständen bei Ausstellung 
1er Konsignation hilfreich zur Geile zu stehen. Gegen 
diejenigen Ortsvorstände, welche dezemspfljchnge Per
sonen übergehen, wird nnnachsichtlich eine Ordnungs
strafe von 3 Rtlr. festgesetzt und eingezogen werden. 
Im Falle eine Nachrevision nothwendig und dabei er
mittelt werden sollte, daß die Schulzen vezêmspflichtige 
Personen verheimlicht und nicht eonsignirt f^Vcn,»««

Obwießezenia
Dla uwagi panoro lantßepöw. zastępców 

mozxtköw i Woyroiv.
314. Nakazuje fix Wöytom, aby W 

osöb dziesißtink płacić powinowatych jak 
naypr^dzey zrobili i na 20. Września r. O. 
panom lantßepom podali. Od niedbałych 
takowy spis na koßr ich bxdzie odebrany. 
Do takowego spisu dziefikcin trzeba wßy- 
stkich mießkancöw napisać, i jest kaZdy oy- 
ciec famelii za rzetelne podanie swych do- 
maczy odpowiedzialnym. Akuratnosc tego 
spisu musi bhć od Woyta zaświadczony i 
»vedle przepisu padanie takowe zrobione być 
musi. Katolicy sij od płacenia chziesieciny 
uwolnieni. Któryby fix Woyt miał ponir- 
wazyć osobk jakg Zatait, takowy podpadyie 
karze zapłacenia 3 talarom. Gdy fi§ od- 
bxdzie rewizya dla przekonania, ezy nikogo 
nie opußczono, a miałoby pokazał sij 
Wöyt który kogo_ zataił, aby go nchronić 
od płacenia dzieMiny, tedy od takowego 
Woyta niedbałego dM zciMione koßta 
rewizyi i dziesięciny.

Zansbork, dnia 3. Wrzeèma 1857. 
.Lantrat de Hippel.
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ein die Sofien der »-gehaltenen Revifion sowohl als auch die Dezemsbetröge von dem betreffenden pflicht/ 
vergefseuen Schulzen sing«Zogen werden.

Johannißdm g, den 3. September 1857. _ _ _ _ _  Der îandrach v. Hippel.

315. Zur Beachtung für die Hrn. Klaffensteuer-Echeber.
Unter Hinweis auf die Kreisblatts-Verfügung vom 23 April 1853, welche nachrichtlich und zur Be, 

achtung unterm 22. März 1855 im Kreisblatt Nro. 13. Seite 173 abgedruckt ist werden die Herren Erheber 
wiederholt angewiesen, rechtzeitig die Abgangsbelage über die eingetretenen Abgänge zu beschaffen, sowie die 
ihnen zugehenden Belöge nach vorschriftsmäßiger Ausfüllung schleunigst zurückzusenden. Die Belöge an die im 
hiesigen Kreise vorhandenenLrheber find den Letzteren direct, dagegen die Beläge über Personen, welche nach 
andern Kreisen verzogen sind, an die betreffenden König!. Landrathsämter per Couvert abzusenden, was die Hr 
Erheber beachten wollen. Iohannisburg, den 27. August 1857. Der Landrath v. Hippel.

316. Zur Beachtung für die Hrn. Polizei-Verwalter, Magistrate, Gensdarmen, 
Landgeschworenen und Orts-Vorstände sowie für die Reservisten und Landwehrmänner.

Zar Anbringung von Antrögen der Reserve- und Landivehrmanuschafteu behufs ihrer Versetzung in 
Me Klaffe der Reklamanten bei der Klassifikation pro November bis April d. I. steht auf

Sonnabend, den 24. Oktober er. Vorm. Q Uhr 
im hiesigen Casino-Lokale Termin an, an welchem Tage die Prüfung und Entscheidung der angebrachten Rer 
Ilamationsamrage durch den Hrn. Landwehr-Bataillons-Commandeur und den unterzeichneten Landrath erfol, 
fleh wird.

Denjenigen Mannschaften, welche Antröge auf Zurückstellung formirt haben, bleibt es überlassen, diesen 
Termin wahrzunehmen. Es werde» indeffen alle diejenigen Mannschaften, welche für die oben bezeichnete Zeit 
«ach dem Gesetze vom 26- Oktober 1850. einen rechtmäßigen Anspruch auf Zurückstellung für den Fall einer 
Mvbitmachung gu Haven glauben, hiedurch angewiesen, sich mil ihrem diesfMge»^ Anträge spätestens zum 
1. Oktober er. mit ihren Pässen versehen aus den Kirchspielen Arys, Eckersberg, Drygallen, Rostnsko, Bialla 
und Kurnilsko bei dem betreffenden Hrn. Polizei-Verwalter, aus den Kirchspielen Iohannisburg, Gehsen und 
Tburoscheln bei den betreffenden Hrn. Gensdarmen zu melden und die den gesetzlichen Anspruch auf Zurück, 
fiellung begründenden Beweise denselben zu beschaffen. Meldungen nach dem 1. Oktober er. können von den 
Hrn. Poltzeioerwaltern und Gensdarmen nicht mehr berücksichtigt werden. Die Mannschaften, welche in den 
Städten Iohannisburg, Arys und Bialla wohnhaft sind, haben sich mit ihrem Anträge an den Magistrat zu 
melden. Die von den Mannschaften bei den Magiströren resp. Polizetverwaltern und Gensdarmen angebrach, 
«en Reklamationsgesuche sind sämmtlich in eine Nachweisung aufzunehmen, welche nach Vern untenstehenden Sche
ma anzufertigin ist; die einzelnen Rubriken (mit Ausschluß der Rubriken 1, 3, 12 u. 14) sind nach vorhe, 
riger Prüfung und Feststellung der Verhältnisse von den Magistraten resp, den Hrn. Polizeiverwaltern und 
Gendarmen speciell auszusüllen und haben insbesondere die Hrn. Polizeiverwalter durch Vernehmung der resp. 
Ortsvorstande und anderer zuverlässigen Personen die Richtigkeit der von den Reklamanten angegebenen Der! 
haltnisse genau sestzustellen. Die geschlossenen Nachweisungen sind demnächst von den Magiströten resp, den 
Hrn. Polizeiverwaltern jedenfalls, spätestens zum 10. Oktober hieher einzureichen.

Es werden die Magiströte veranlasst, auf ortsübliche Weise disse Verfügung zur Kenntniß der Bethei« 
. ligten zu bringen. Die Herren Gensdarmen dagegen haben die Ortsschukzen ihres Bezirks sofort anzuweisen, 

4 în einer schleunigst zu berufenden Dorfsversammlung diese Verfügung zur Kenntniß der betheiliqten Ortsein, 
wohner zu bringen.

Schließlich werden die Hrn. Magistrats-Dirigenten und sämmtliche Hrn. Landgeschworenen sowie die, 
jenigen Ortsvorstände aus deren Ortschaften Mannschaften AntrW äruf Zurückstellung formirt haben, angewie, 
sen, sich Gotinabsnd den 24. Oktober er. Morgens 8 Uhr hier einzuflnden und bei dem Unterzeichneten zu met, 
den. Gegen den Ausbleibenden wird unnachsichtlich eine Ordnungsstrafe von 1 Rtlr. festgesetzt werden.

Die qu. Nachweisungen aus dem vorigen Jahre werben den Hrn. Polizei-Verwaltern und GenSdar/ 
»en zum etwaigen Gebrauche per Couvert zugestellt werden.

Iohannisburg, den 1. September 1857. Der Landrath v. Hippel.

12. 
Bemerkun

gen der 
Kameraden.

11.
Sonstige in dem 
selben Haushalt 

befindlichen 
Personen.

10.
Namen und Alter der 
in demselben Haus 
halte eventl. vorhan 

denen Eltern.

13.
Gutachten veS OrtS- 
vorstanves und Land

geschworenen resp. 
Gensdarmen.

I
14.

Entscheidung der *> 
PrüsungS-Commission 

pro Herbst.

J s j i
Dla uwagi Wöytow, rezerwistów i landweröw.

Dla podania wniosków rezerwistów i landwerv o uwolnienie test na Sobotę 24. Października 
b. r. przed poludniem o 9 godzinie w tutayßey kasynie termin, w ktorem batalionowy Komendant 
landwery i podpisano Lantrat wnioski takowe rozsqdzac bçbç. Ci więc, ktörzp myslg mieć prawo têm 
czasem od wopska podczas poboru byc uwolnioncmi, niechay naypôzniep do 1; Października b. r. 
z parafii Orzeßa, Ekartowa, Drygaiöw, Rozynska, Bialy i Kumilska do swych panów Zarzgdcow po- 
licyynych, a ; parafii Iansborka, Giezöw i Turosli do tytzgcpch sie panów jandarmow zgłosić. Ci 
co w miastach Jansborku, Orzeßu i Bialp mießkaig, maig fi? z wnioskami swemi do Magistratu udać.

W końcu nakazuie się Wöytom z których gmin wnioski o uwolnienie sg podane, aby si? sta
wili na termin ty Sobotę 24. Października b. r. o. 8. godzinie, i u podpisanego Lantrata meldowali. 
Niedbalpch trafi kara porządkowa i Talara. . _ J ____L

Jausbork, dnia 3. Wrzeönia 1857.___________ Lantrat de Hippel.

3! 7. Die Aufhebung der Grenzsperr-Maaßregeln gegen die Rinderpest betreffend.
Da die Rinderpest in denjenigen Provinzen des russischen Reichs, welche an den diesseitigen 

Verwaltungsbezirk grenzen nunmehr vollständig erloschen ist, so heben wir die aus Grund deS §. 2. 
deS Gesetzes vom 27. März 1836. durch unsre Amtsblatts-Bekanntmachung vom 22. v. MtS. an
geordneten Einschränkungen deS Grenzverkehrs mit dem heutigen Tage wieder auf.

Es bleibt dagegen noch das durch die Bekanntmachung des Herrn Ober-Präsidenten vom 8. 
November 1856. (Amtsblatt von 1856. S. 283 ) für die ganze Ausdehnung der Grenze der Provinz 
Preußen gegen Rußland uud Polen erlassene Einfuhrverbot von rohen, gesalzenen und trocknen Nin- 
derhäuten und allen übrigen Abfällen von Rindvieh biö auf Weiteres bestehen.

Nebrigens kommen die im §. 1. der Allerhöchsten Verordnung vom 27. März 1836. hinsicht
lich dkS Steppenviehs angeordneten Maaßregeln uneingeschränkt zur Anwendung.

Gumbinnen, den 20. August 1857.__________ König!. Regierung, Abtheilung des Innern.

318. ̂  Die Lieferung der Fourage für die im hiesigen Kreise stationirten Gendar
men für das Jahr 1858 soll dem Mindestforderuden überlassen werden. Hiezu habe ich einen Licitations 
Termin auf

Dienstag den ISten September er. Nachmittags 5 Uhv 
im landräthlichen Büreau anberaumt uud lade Lieferungs-Unternehmer mit dem Bemerken hiedurch 
ein, daß die Licitation um 6 Uhr Abends geschloffen und auf Nachgebote kein Rücksicht genommen wer
den wird. Johannisburg, den 25. August 1857. ____ Der Landrath v. Hippel. !

319. Der hinter dem LoSmann Samuel LiStarcz in Nro. 34 Seite 165 erlassene
Steckbrief ist erledigt. Iohannisburg, den 26. August 1857. Der Landrath v. Hippel.

1. 2. 3. 1 4. 5. 6. 7. 8. 1 9.
•S Klasse Stand ä Zahl und Besitzt ein Grund-
« nach der! Vor-u. Zunamen.

1
Wohnort und

und Z -U Alter I stück oder treibt ein
Sä Klassifi- Kirchspiel. 'S 4? der Gewerbe, ist ver-
0 2 kation. J Gewerbe N Kinder. schuldet.
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320. Es find vereidigt worden, die

Gmriddefitzer:
L. Mam Jakàzyk als Dorfschulze von Ja- 
Mfatt, 2. WiHelm SczepanSki als Schulze u. 
Z. AVsm R ostek als Dorfschöppe von G. Zwal- 

■ Men, 4. Adam Sparta u. 5. Wilhelm Kar- 
koska als Dorfschöppen von Soloahnen, 6. A- 
dam Synofzyk als Schulze u. 7. Johann Nie- 
dgolka u. 8. Jakob Janzpk als Dorfschöppen 
von Lyfsaken,

tvaS hierdurch bekannt gemacht wirb. 
Zsharmisburg, den 3. September 1857.

Der Lanvrctth v. Hippel.

.6 320. PrzyfiM sg zobowiązane po 
siedziciele:

1. Adam Jakubcvk za Wövta w Jakubach, 2. 
Wilhelm Sczepanski za Wöyta a 3- Adam Ro- 
stek za ławnika w Dużych Czwalinach, 4. Adam 
Sparka i Wilhelm Karkoskaza lawniki w Sol- 
danach, 6. Adam Synofzpk za Wövta a 7. 
Jan Niedzolka i 8. Jakob Jamyk za łaronif* 
w Lyssakach.

co się do wiadomości podaie.

JanSbork, dnia 3. Września 1857. 
Lantrat de Hippel.

321. Die Ortsarme Regina Czielensky oder Koslowski hat sich vor etwa zwei 
Wochen auS ihrem Wohnort Dombrowken entfernt. Sämmtliche Orts-Vorstände resp. Polizeibeamten 
werden ersucht, auf selbige zu vigiliren und sie im Betretungsfalle an das Schulzen-Amt zu Dom- 
browken abzusenden. Johannisburg, den 25. August 1857. Der Landrath v. H ip pel

322. Der unten näher fignalisirte Dienstjunge Carl Brock hat am 27. Juli cr. 
fdnen Dienst bei dem Gutsbesitzer Andreas in Schönberg heimlich verlassen und dabei folgende dem 
àtscher Marquard gehörige Sachen aus dessen verschlossenem Kasten entwendet: 3 Ellen neues 
räbunteS wollenes Zeug, eiü Weißkattunes Halstuch in welchem 7 Sgr. 6 Pf. eingewickelt gewesen 
sind, 3 lange Peitschen 1 Hemde und diverse Knöpfe.

Die Kömgl. Polizeibehörden, Gensvarmen und Ortsvorstände ersuche ich auf den Carl Brock 
und die gestohlenen Sachen zu vigiliren, dieselben im Betretungsfalle anzuhalten, und davon hierher 
oder drr hiesigen König!. Staats-Anwaltschaft Mittheilung zu machen.

Signalement: Carl Brock ist 17 Jahre alt, 4 Fuß 3 Zoll groß, hat tiefliegende blaue Au
gen, dunkelblondes Haar und spricht deutsch und polnisch. Bekleidet ist derselbe mit einer blauen 
Zacke, von buntem Nessel, grauen Drellighosen, einer gerissenen Weste, einer schwarzen Mütze ohne 
Schirm, einem Hemde von weißem Nessel mit einem rothen Kreuz gezeichnet und führt ein ebensol
ches zweites Hemde ohne Zeichen mit sich.

Sensbnrg, den 12. August 1857. Der Landrath.

323. Der Knecht Michael Tantius aus Gr. Schiemanen und die Magd Ca- 
-tharina TantiuS aus Waldpusch, welche wegen einfachen Diebstahls Ersterer zu einer 6wöchentlichen 
und Letztere zu einer 2monatlichen Gefängnißstrafe verurtheilt worden sind, haben ihren Aufenthalts
ort heimlich verlassen.

Es werden daher alle Civil- und Militair-Behorden des In- und Auslandes hierdurch er
sucht) auf dieselben Acht zu haben, sie im Betretungsfalle festzunehmen und an die nächste Gerichts
behörde abliefern zu lassen.. Wir versichern die sofortige Erstattung der entstehenden Auslagen, uns 
den verehrlichen Behörden des Auslandes auch eine gleiche Rechtswillsährigkeit

Zugleich wird jeder, welcher von dem Aufenthalte der Genannten Kenntniß hat, aufgefordert, 
davon der nächsten Gerichts- oder Polizeibehörde- unverzüglich Mittheilung zu machen.

Ortelsburg, den 2L August 1857. König!. KreiSg ericht l. Abtheilung.

Druck der A. GottfchorowSkischen Ofsizin in I ohannisburg.


